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Vorlage 

 
 
 

Beratungsfolge Zuständigkeit Termin 

Haupt- und Finanzausschuss Entscheidung 13.03.2013 

 
 
Finanzielle Unterstützung der Stadt zur Weihnachtsbeleuchtung in der 
Innenstadt 
 
Sachverhalt: 
  
Der Haupt- und Finanzausschuss beschloss in seiner Sitzung vom 23.05.2012, dass 
sich die Stadt an der Weihnachtsbeleuchtung in der Wintersaison 2011/2012 mit ei-
nem Betrag in Höhe von 2.045,00 Euro beteilige. Sollte die Unterdeckung der Kosten 
des Aktionskreises geringer als 2.045,00 Euro sein, so ist auch der städtische Betrag 
entsprechend geringer. Der Betrag wurde nach Vorlage der Kostenrechnung ausge-
zahlt.  
 
Die vom Aktionskreis Geilenkirchen vorgelegte Kostenrechnung für die Wintersaison 
2012/2013 zeigt eine verbleibende Unterdeckung von 6.000,17 Euro auf (ohne städ-
tische Beteiligung).  
 
Der Aktionskreis Geilenkirchen beantragt vor diesem Hintergrund die finanzielle Be-
teiligung der Stadt Geilenkirchen an der Weihnachtsbeleuchtung für die Wintersaison 
2012/2013 in Höhe von 2.045,00 Euro.  
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
  
Die Stadt Geilenkirchen beteiligt sich an den Kosten für die Weihnachtsbeleuchtung 
in der Wintersaison 2012/2013 mit einem Betrag in Höhe von 2.045,00 Euro. Der 
Betrag wird nach Vorlage der Kostenrechnung ausgezahlt. 
 
Finanzierung: 
  
Der Betrag i.H. v. 2.045,00 Euro wurde in das Haushaltssicherungskonzept aufge-
nommen. 
 
 
  
 

(Stabstelle Wirtschaftsförderung, Frau Köppl, 02451/629108) 


	Typ
	Beratungsfolge
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag
	FAuswirkung

